
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/7/4 3Ob342/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1956

Norm

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Keine Rekurslegitimation, wenn Rekurswerber durch einen von dem Kurator des Abwesenden abgeschlossenen

Pfandbestellungsvertrag angeblich geschädigt wird, im Genehmigungsverfahren bezüglich dieses Vertrages.
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